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Zu Jurinas Beitrag „Dienst- un Arbeitsrecht 1n der katholischen Kirche“

Bereits auf dem zehnten der „LEssener Gespräche 7258 Thema Kirche un Staat“
(März hat Dr Jurına als einer der Zanz wenıgen Kenner dieses auch ım
wıssenschaftlichen Schrifttum Arg vernachlässigten Rechtsgebiets ein ausgezeıich-
n  9 STreNg wıissenschaftliches Referat ber „Dienst- un Arbeitsrecht 1n der
katholischen Kirche“ gehalten. Sein vorstehend abgedruckter Beıtrag Jegt 1n
Kurzform das Wesentliche der heute geltenden Regelungen VOT; viele Leser WOCI -

den ıhm dafür dankbar sEeIN, wei] Inftormationen darüber tast 1Ur iın Diözesan-
amtsblättern bzw. für den Deutschen Carıtasverband 1n dessen Verbandsorgan

finden sınd: ein1ıges, W as sıch se1t März 1975 ereignet hat, 1St nachgetragen.
Jurinas Ausführungen auf der Essener Tagung konnte ıch nıcht NUr weiıtgehend
zustiımmen, sondern habe AaUuUus iıhnen auch och ein1ıges zugelernt. SO AT ich,
WeEIt meıne eigene Kenntnis reicht, auch die 1n diesem Beitrag gegebenen Infor-
mationen 1Ur bestätigen, aber auch dem, W 4S de lege erenda vorschlägt, ZU

großen el zustimmen.
Angesichts dieser weıtgehenden Übereinstimmung 1mM staatskirchenrechtlichen

un 1m arbeitsrechtlichen Bereich bın ıch allerdings mehr überrascht un
betroftfen, da{ WIr 1im theologischen Kernbereich offenbar weıt, tast diametral
auseinandergehen un MIr eiıne Auffassung zuschreıbt, die MI1r meijlenweıt
fernliegt un geradezu auf das Gegenteil dessen hinausläuft, W as ich 1n früheren
Veröffentlichungen VEr eten habe und nach W 1€ VOT Darum begrüße
ıch C5, daß die Redaktion MI1r 1er den Raum ZUr Verfügung stellt, unmittel-
bar selne Ausführungen anschließend das Mißverständnis auszuraumen, 1N-
dem ıch versuche, das, W 4S ıch wirklich denke un erstrebe, deutlicher klarzu-
machen, als CS MIr bıs jetzt gelungen 1St

Jurina meınt, ıch cähe das Rechtsverhältnis der kirchlichen Arbeitnehmer
„primär als ‚Lohnarbeitsverhältnis‘, innerhal dessen alle 1mM individuellen
un: kollektiven Arbeitsrecht gegebenen Sıcherungen auch vorhanden sein müuü{fß-
ten  I Fur mich 1St eın solches Lohnarbeitsverhältnis kırchlicher Dienstneh-
PE alles andere als „Pfrimar; ıch ann 1n ıhm LUr einen problematischen Not-
behelf <ehen.

Die Evangelien berichten nıchts davon, da{flß EeSuS MIt seinen Aposteln Lohn-
arbeitsverträge veschlossen, ihnen Lohn gezahlt un Altersversorgung ZU
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sıchert habe: hat MIt ıhnen keine An oder 40-Stunden-Woche vereinbart mi1t
Lohnzuschlägen für UÜberstunden un Sonntagsarbeit, vielmehr restlosen Eıin-
6A179un: sS1€e haben wen1gstens ach der Herabkunft des elistes
diesen Einsatz geleistet. Wovon die Apostel ihren Lebensunterhalt bestritten
haben, 1St uns 1M einzelnen nıcht bekannt außer VO Paulus, der nıcht ohne Stolz
hervorhebt, habe ıcht VO Spenden gelebt, sondern durch seliner Hände Ar-
elit seinen Lebensunterhalt beigebracht Apg 20,34 Arbeitsrechtliche Bezie-
hungen zwischen der Kırche und denen, dıe sıch 1n ihren Dienst stellen, siınd eıne
cechr Junge, für mıch immer och eın wen1g befremdliche Erscheinung ?. Jahr-
hundertelang kannte die Kırche nıchts anderes, als ıhre Idiener MIt Unterhalts-
mitteln („congrua sustentat1o” VEIrSOTSCNH, damıt S1e ıhre eıit un raft
geteilt für iıhren Dienst einsetzen konnten, WwI1es N aber WweIlt VO  z} sıch, S1e £ür die
geleisteten 1enste bezahlen, diese Jlenste entgelten. Der gewährte (n
terhalt sollte die Leistung ermöglıchen, aber keineswegs W1e eım Lohnarbeits-
verhältniıs eın Entgelt dafür Se1InN

Der Kırche dienen 1St eine Ehrensache un sollte darum grundsätzlıch auch
„ehrenamtlıch“, iıcht des Erwerbs willen, sondern unentgeltlich SE-
übt werden. Das annn geschehen entweder > da{ß INan diese ehrenamtliche A
tigkeit hauptberuflich Verzicht auf Erwerbstätigkeit ausubt oder Z7us4atz-
ıch dem ausgeübten Erwerbsberuf nebenberuflich. Wır haben uns daran Bn
wöhnt, da{fß kıirchlicher Dienst hauptberuflich „full time‘) ausgeübt wırd Die-
SCIH ıhren hauptberuflichen 1enern mu{ die Kırche auf irgendeine Weise den
Lebensunterhalt beschaften un sS1€e für iıhren ausschliefßlichen Dienst ITEl
stellen“. Sehr wünschen aber ISE, daß möglichst viele jJ1enste VO Gliedern
der Kırche geleistet werden, die 1m Erwerbs- oder sonstigen Berufsleben stehen,
aber nıcht darın aufgehen, vielmehr ıhr Interesse für andere Dınge, darunter für
Angelegenheiten des kulturellen, des gesellschaftliıchen un polıtischen Lebens
un nıcht zuletzt des Reiches (sottes auf Erden offtenhalten un sıch dafür CNZA-
zieren.

Nur notgedrungen IST: die Kırche meıner Überzeugung ach den Arbeits-
markt herangetreten un hat bezahlte Kriäfte angeworben, notgedrungen, wei]
S1Ee die für ıhre immer zahlreicher un umfangreicher werdenden Werke benötig-
ten Kräfte anders iıcht mehr gewıinnen vermochte. SO 1St das Lohnarbeits-
verhältnis kırchlicher 1eNSt- oder Arbeitnehmer 1ın meınen Augen alles andere
als „PfIMarı; 1St vielmehr en unvermeijidlich gewordener Notbehelf. Da die
Kirche sıch diesem Notbehelf entschlossen hat als Alternative hätte bestan-
den, ıhre Werke aufzugeben der einzuschränken), mißbillige ıch keineswegs,
bın allerdings der Meınung, da{fß S1e nıcht alle Konsequenzen dieses Schrittes VOT-

hergesehen un vorherbedacht hat Nachdem der Schritt aber einmal] geschehen
ISt, erachte ıch CS als zwıngend geboten, da{f die Kirche allen sıch daraus CI -

gebenden Konsequenzen steht. Insbesondere hat s1e sıch damıt allen Konsequen-
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ÖR unterworfen, die S1e selbst 1n ihrer Soziallehre AaUs diem Lohnarbeitsverhält-
Nn1Ss oder für das Lohnarbeitsverhältnis zieht. Sovıiel meılner Auffassung VO

vermeıntlich „primären“ Lohnarbeitsverhältnis.
Inwiewelt das staatlıche Arbeitsrecht des jeweiligen Landes autf diese Arbeits-

verhältnisse anwendbar 1ISt, mu VO Land Land geprüft werden. Wenn ıch
Jurinas Ausführungen ın seiınem Essener Referat richtig verstehe, besteht 1es-
bezüglich zwıschen ıhm un 9805e mındestens 1im Grundsätzlichen UÜbereinstim-
INUNS

Lebhaft begrüße ıch auch, da{(ß Jurına der allgemeinen Übung,
argumentieren, dafß ıcht klar erkennen 1St ob INa  3 sıch auf das allen Re-
lıgionsgesellschaften zustehende Selbstbestimmungsrecht A4US Art 15 Abs
oder auf die Korporationsqualität der „großen“ Kirchen AaUus Art 137 Abs
WRV SEUtZt, wenı1gstens einer Stelle auf diesen gewichtigen Unterschied hın-
WweIlst (a 214 ®) /O: Anm 62)

Zu der Interpretation des Religionsartikels der WRWV durch das Bundesver-
fassungsgericht sel MIr 1Ur der 1nweIls ZESTALLET, daß iıch bereits ZUur Zeıt der
Weımarer Republik Anschütz un die herrschende preufSsische Staats-
praxıs diese Linıe vertrferien un ın meınen Vorlesungen vorgetragen habe

Wo liegt enn 198808 aber der zırkliche Grund der zwıschen Jurına un MIr be-
stehenden sachlichen Meinungsverschiedenheıit, die zlaubt Aaus der MI1r
geschriebenen Auffassung VO Lohnarbeitsverhältnis ableiten mussen”

Der Grund oder die Ursache liegt 1n der Präambel der „Rahmenordnung für
eıne Miıtarbeitervertretungsordnung (MA 1977 Eın 1n dieser Präambel
enthaltener Denktehler 1e{f mıch aufschrecken. Um verhüten, daß die Bıs-
tumer diesen Denkfehler, dem die Argumentatıon hangt, 1n ıhre diöze-
SAhaNe Mitarbeitervertretungsordnung übernahmen, schlug ıch 1n me1ınem Beitrag
„Dienste 1n der Kirche“ (diese Zschr 195; 1977 491 Alarm mIt dem Erfolg,
da{ß ein1ıge Bıstümer den Fehler vermijeden un die Neufassung ıhrer MAVO
hne diese Präiäambel verkündeten. Diesen Denkfehler oilt CS also deutlicher her-
auszustellen, als N MIr damals notwendig un tunlıch erschien.

Der Denkfehler besteht darın, da{ß „Dienst“ 1n Absatz un „Dienst“ 1n Alb=
QATZ gleichgesetzt werden, obwohl S$1e nıcht dasselbe, sondern verschiedenes
sSind. Eın typisches „quı1d PTO “  quo”, demzufolge die Verbindung beider Absätze
MmMIt ‚daher tordert“ die Denkgesetze verstöfst.

In Absatz bedeutet „Dienst“ das kırchliche Werk un dessen Sachzıel („finıs
OpeMs ; 1in Absatz bedeutet „Dienst“ das ITun oder die Tätigkeit dessen, der
als Dienstnehmer diesem Werk teilnımmt oder mitwirkt, un ZWAar 1n dem
Sınn, da{ß das Sachziel des Werks seinem Personzıel („finıs operantıs” )
macht

Gewifß ware 65 schön un begrüßenswert, WEeNN Sachziel un Personziel 1M-
TT übereinstimmten, eın un dasselbe waren. [)as mu aber nıcht se1n un
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1St wohl auch Ur 1n eıner Minderzahl AA @}  $ Fällen Dıie oroße Mehrheit HAISGEGT.:

Erwerbstätigen macht oftenbar ıhren Erwerbsberuf (das Sachzıel, dem Ina  3

dient) ıcht ıhrem Personziel: 1Ur wenıge inden ıhr Lebensglück 1n ıhrem
Beruf 17 leben für diesen iıhren Beruf: für die meılsten 1St der Erwerb des UUn:
terhalts für sıch un ıhre Famiılie das Personziel; dessentwillen S$1e sıch einer
beruflichen Tätıgkeit unterziehen, die ihnen mehr oder wenıger ZUSARZL oder
auch wiıderstrebt

Weder die Sachlogik noch eın ethisches Gebot nötıgen dazu, dafßs, WeTr irgend-
W1e einem Werk beteiligt 1St, siıch auch dessen Sachzje] eigen macht. Im
Einzelfall ann eıne solche Notwendigkeit bestehen, die annn eben 1ın den be-
sonderen Umständen dieses Einzelfalls ıhren Grund hat Solche Gründe annn SN

auch 1m Bereich kırchlicher 1enste geben; sS1e siınd annn aber nachzuweısen: all-
gemeın besteht eine solche Notwendigkeit nıcht un wırd auch VO  ) der Kıirche
Sanz oftenbar nıcht ANSCHOMME oder unterstellt. So entnımmt die Kirche ıhre
Dienstnehmer enn auch nıcht LLUTLr dem Kreıis ihrer eigenen Angehörıigen („Gläu-
bıgen“), sondern stellt auch Nıchtkatholiken un Nıchtchristen 1n ıhren Dienst.
An der katholischen Unıiversıität 1n Beirut sınd VO acht Fakultätsdekanen N1Ur

7We] Katholiken, 7We]l sınd Moslems:; der Sophıa-Universität 1n Tokyo bıl-
den heidnische Professoren weIlitaus die Mehrheit des Lehrkörpers, katholische
1LUFr eıne Minderheit. uch die Rahmenordnung 1977 spricht 1n ıhrem S, Abs
VO „Mitarbeıtern, die nıcht der katholischen Kırche angehören“, un stellt klar,
daß s$1e sınngemäfßer Anwendung der für katholische Mitarbeiter gelten-
den Bestimmungen 1n dıe Mitarbeitervertretung gewählt werden können.

Sıch voll un Zahz MIt der hırchlichen Zielsetzung el1nes kırchlichen Werks
ıdentifizieren annn NUTL, WTr diese Kırche un die ıhr durch Jesus Christus
erteilte Sendung glaubt; den Dienst Christ]ı ;‚reprasentieren” (Absatz der
Präambel) annn NUur, WELI durch das Sakrament der Taute eın „anderer Christus“
vgeworden 1St ber auch der Getaufte repräsentiert den Dienst Christi iıcht
schon dadurch, daß( objektiv 1n das kıirchliche Werk eingegliedert ist, sondern
ArSt dadurch, da{ß als (Sliea der Kırche bewufßt un gewollt eın Stück der „Ver-
antwortiun des SanNnzech Gottesvolks tür dıe Sendung der Kiırche“ auf sıch nımmt:;:
davon un LT davon 1St 1n dem Würzburger Synodenbeschlufß die Rede, auf
den die Präambel Bezug nımmt.

Völlig unbestritten ISt, da{fß die Eıgenart der kırchlichen Jenste oder Werke
Ühnlich W 1e der staatlıiıche Dienst den daran Beteiligten ZEW1SSE inner- un außer-
kirchliche Bindungen auferlegt; s$1e haben unterlassen bzw vermeıden, W ds

diesen Dienst beeinträchtigen oder ıh VOT der Ofrtentlichkeit diskreditieren
würde. Das Mag sıch bei einzelnen Exponenten kirchlicher Werke (Chefarzt
el1nes katholischen Krankenhauses, Präsident elıner katholischen Hochschule)
der posıtıven Verpflichtung steigern, sıch als vorbildlicher Katholik bewiäih-
FCI, Ww1e die Offentlichkeit 65 VO ıhm A recht aber mu{fß VO  e der
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Kirche selbst un VO denen, die als kirchliche Dienstgeber den Dienstnehmern
gegenübertreten, eline Verhaltensweise werden, die deren berechtigten
Erwartungen entspricht. Das 1aber gehört systematisch nıcht 7406 Organısat1ıons-
recht, sondern dem, WAS INa  z} als Tendenzschutz bezeichnen pflegt.

Vollkommen zutreftend Sagt Jurina selbst, der kırchliche Dienst se1l „objektiv
eıne MıtwirkungZLebensvollzug der Kırche“ (625) Objektiv, iıhrem Sach-
7weck oder Sachziel ach ber selbst WeT dieses Sach-ziel nıcht TL nıcht teilt,
sondern 6S ablehnt oder ga verwirft, dürfte 1in den VO der Moraltheologie niher
umschriebenen Grenzen, seiınen Lebensunterhalt erwerben, „COOPDC-
ratio materialıs“ DE leisten, un: die Kirche darf diese se1ne „Cooperat1o
terj1alis“ ohne alle Bedenken annehmen un entlohnen; könnte S1e beispiels-
welse, ohne ıhren Grundsätzen das allergeringste vergeben, einen Z Islam
sıch bekennenden, die christliche Religion weIlt VO sıch weisenden Türken, der
arbeitslos geworden {St. als Heıizer 1N eınem katholischen Krankenhaus anstel-
len, ıhm den Entzug der Aufenthaltserlaubnis 1n der Bundesrepublik un
die Ausweısung Noch mehr: der kirchliche Dienstgeber würde sıch
des unbefugten Eindringens 1n den Gewissensbereich schuldig machen, WENN

versuchen wollte, sıch ber die tür eıne „Cooperatıo formalis“ konstitutive innere
Einstellung vergewiıssern, un och mehr, WEeNN sıch seiner Machtstellung
als Arbeitgeber bedienen wollte, S1e erzwingen

Abschließend möchte ıch CI., Fiände die Kiırche Mitarbeiter 1n ausreichender
Zahl;: die dem bereıt sind, W as die Priambel ZULC MAVO-Rahmenordnung
1977 ihnen abfordert oder, W1e CS VO den Betroftenen empfunden wiırd, iıhnen
abzwingen will, 25A0 brauchte Ss1e nıcht auf den Arbeitsmarkt gehen un Ar-
beitskriäfte 1mM arbeitsrechtlichen Verhältnis anzuwerben un: einzustellen; annn
befände Sie sıch nıcht 1n der Posıition des Arbeitgebers U annn yäbe CS 1ın kırch-
lıchen Werken keine dienenden Kräfte 1n der Posıtion VO Arbeitnehmern. Wenn
alle ıhren Dienst 1n kırchlichen Werken als Teilnahme der Sendung der Kiırche
un den Dienst Christı celber repräsentierend verstehen un ausüben, dann
brauchen WIr keine Lohnarbeitsverhältnisse un ein Arbeitsrecht; ann siınd
alle UÜHSET6 Lrorterungen ber das Thema „kirchliches Arbeits- un: Dienstrecht“
gegenstandslos. Jurina un ıch erachten es nıcht als gyegenstandslos un folgerecht
nıcht als verschwendete Mühe un: Zeıt, uns damıt betfassen un darüber AaUuS$S-

einanderzusetzen; für ıh un für mıch 1St CS brennend aktuell.
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ME  NG

Von ıhm selbst 1n seiner Anm 12 angezogen{vgl. azu meline Würdigung 5 Theologie und Philosophie
52 (1977') 627
D Wenn iıch mich mit meıiner Kirche identifiziere, ann 111 ıch eben iıcht 1n abgezirkelten Rechtsbezie-
hungen ihr stehen, schon Sal ıcht meine Arbeitskraft möglichst S1e verkauten und MIr e1N-
klagbare Gegenleistungen datür ausbedingen. Leistungsaustausch autf der Basıs der AÄquıivalenz VO  5 Le1i-

und Gegenleistung 7zwischen meıner Kırche un mır als iıhrem Glied 1st tür mich, WE ıch CS miıt
diesem Gliedschaftsverhältnis nehme, eiıne schwer vollziehbare Vorstellung ; WE seine rechtliche
Beziehung als Dienstnehmer seiner Kırche sieht, beweist eben damıt, dafß Sl sıch ıcht mi1t ıhr
identifiziert, ZU allermindesten rhebliche Vorbehalte macht, da{fß CI iıhr 1n eine Rechtsbeziehung
trıtt, W1e CS auch eın Aufßenstehender könnte. Das 1St ıcht tadeln, aber gzewifß iıcht ADIIMALr

Da{iß die Praxıs vieltach wen1g VO dieser grundsätzliıchen Haltung erkennen liefß, Ja ihr ıcht selten 1Ns
Gesicht schlug, da{ß mMit geistlıchen AÄAmtern („Pfründen“) Handel getrieben wurde, ISt 198088 bekannt;

der grundsätzliıchen Haltung andert diese beklagenswerte Tatsache nıchts.
Hınsıchrtlich der „Geltungskraft“ diesbezüglicher kıirchlicher Rechtsetzung 1im staatlıchen Rechtsbereich

stellt Jurina OFrt klar „Sıe gelten tür den einzelnen Arbeitnehmer dann, W C111 eiınen Arbeitsvertrag
geschlossen hat, der siıch auf eıne colche Ordnung bezieht“ (a 93) Ob e dieser „Bezugnahme“ bedürte
der nıcht, WAar der Streitgegenstand zwıschen dem Justitiar des Deutschen Carıtasverbands und mir;
nach ıhm hätten die Dienstnehmer sıch durch den Eıintritt 1n den Diıienst ohne ayeiteres den VO arbeits-
echtlichen Ausschu{fß des DE erlassenen Rıchtlinien ‚unterworfen“. Zwischen Jurina un!' mM1r besteht
Übereinstimmung, dafß eINZ1g und allein tarıfvertragliche Normen „ohne weiteres“ 1n den einzelnen
Arbeitsvertrag als dessen Bestandteil eingehen.

Von Jurina celbst 625 angeführt.
Vielleicht hat eine Eigentümlichkeit uUuNnseTECS Sprachgebrauchs dieser fälschlichen Gleichsetzung VeI-

tührt Tätigkeit 1im Diıenst des Staats der staatlicher Institutionen pflegen WIr ıcht staatlıch der polı-
tisch NCNNECN; eın staatliches Gebäude reinıgen der heizen 1St für uns keine „politische“ Tätigkeit.
Anders bei der Kırche Da nNneNnNnen WIr jede 1m Dienst einer kırchlichen Institution verrichtete Tätigkeit
„kirchlich“, recht verstanden 1U 1m ınn einer „denominatıo ab extrinsecus“, hne damıt ZU Ausdruck
bringen wollen, diese Tätigkeiten selien wesensnotwendig kirchlichen Charakters.

Jurina celbst erortert den Wechsel „wischen kirchlichem un: staatlıchem Diıenst, für den auch ZeEW1SSE
Regeln vorgesehen werden mussen. Solcher Wechsel 1st durchaus einwandtfrei. Ganz offenbar aber macht
der Wechsler ıcht das eline Mal den Dienst der Kirche, das andre Mal den Dienst des Staats seinem
Personziel : 5 geht ihm ıcht darum, im einen Fall „kirchlich“, 1m anderen Fall „staatliıch“ tätig se1ın,
sondern Je nachdem, W1e die Arbeitsbedingungen der andere Umstände für ihn der seine Famiılıie Zzun-
stiger lıegen, nımmt die eine der die andere Erwerbsgelegenheit wahr.

Es WTr der Verdacht, die Kırche wolle 1es$ erzwingen un iıhre Arbeitgebermacht als Mittel religiöser
Diszıplinierung mıißbrauchen, der gerade bei relig1ös engagıierten Dienstnehmern der kirchlichen Erwach-
senenbildung solche Erbitterung auslöste, da{ß ıch miıch veranlaft sah, Alarm schlagen.
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